
Am 10. Mai hatte die Bundesregie-
rung kurzfristig und völlig überra-
schend einen Gesetzentwurf „zur

Verbesserung waffenrechtlicher Personen-
überprüfungen“ vorgelegt, diesen nun
aber – zumindest für diese Legislaturperi-
ode – zurückgezogen.
Der Gesetzentwurf hätte eine weitere er-
hebliche Waffenrechtsverschärfung be-
deutet und war dementsprechend deutlich
vom Bayerischen Sportschützenbund und
dem Deutschen Schützenbund kritisiert
worden. Nach dem Referenten-, dem Kabi-
nettsentwurf, der Stellungnahmen der zu-
ständigen Bundesratsausschüsse und zu-

letzt auch des Bundesrats selbst wurde aus
gut unterrichteten Quellen in Berlin be-
kannt, dass auch aufgrund des Drucks des
BSSB und DSB sowie weiterer Interessen-
verbände nach intensiver Diskussion inner-
halb der Regierungsfraktionen vereinbart
wurde, den Gesetzentwurf in dieser Legis-
laturperiode nicht weiter voranzutreiben.
Inhaltliche Kernpunkte des Entwurfs, die
von den verschiedenen Institutionen im
Gesetzgebunsverfahren zum Teil sehr un-
terschiedlich bewertet wurden und die teil-
weise sogar grundrechtsrelevant sind, wa-
ren sicherlich die verpflichtende Regelab-
frage der Waffenbehörde an die Gesund-

heitsämter und die damit einhergehende
Entbindung von der ärztlichen Schweige-
pflicht, die Nachberichtspflicht sowie die
Mitteilungspflichten anderer Behörden. 
Der für die vom Bundeskabinett zur Recht-
fertigung herangezogene Fall Hanau zeigt
gerade, dass nicht ein Mangel an Informa-
tionen das Problem war, sondern die feh-
lende Verarbeitung lange bekannter Infor-
mationen über psychische Auffälligkeiten
und Straftaten des späteren Täters. Den-
noch sollte mit dem Gesetzesentwurf ein
neues Waffengesetz, das nicht einen einzi-
gen Kriminellen oder Extremisten abgehal-
ten hätte, dafür aber Hunderttausende ge-
setzestreuer Sportschützinnen und Sport-
schützen diskriminiert und ihnen funda-
mentale Grundrechte entzogen hätte, im
„Hauruck-Verfahren“ durch die gesetzge-
benden Gremien gepeitscht werden. Dass
dies nun mit vereinten Kräften, mit vielen
Gesprächen mit den politisch Verantwortli-
chen in Berlin verhindert werden konnte,
ist sicherlich erfreulich. Nichtsdestotrotz
wird der BSSB die Entwicklungen im Be-
reich des Waffenrechts weiterhin sehr auf-
merksam verfolgen und sich auf den ver-
schiedenen politischen Ebenen mit Nach-
druck für die Interessen unserer Mitglieder
einsetzen.
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Verschärfung des Waffenrechts konnte auch dank des Einsatzes
des BSSB verhindert werden
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